
  1 von 1 

www.ris.bka.gv.at 

BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2020 Ausgegeben am 20. Juli 2020 Teil II 

326. Verordnung: Verordnung gemäß § 3b Abs. 3 des ABBAG-Gesetzes betreffend Richtlinien 
über die Gewährung von Zuschüssen zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit 
für standortrelevante Unternehmen durch die COVID-19 
Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG) 

326. Verordnung des Bundesministers für Finanzen gemäß § 3b Abs. 3 des ABBAG-
Gesetzes betreffend Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zur Erhaltung der 
Zahlungsfähigkeit für standortrelevante Unternehmen durch die COVID-19 
Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG) 
Aufgrund des § 3b Abs. 3 des ABBAG-Gesetzes, BGBl. I Nr. 51/2014, zuletzt geändert durch das 18. 
COVID-19 Gesetz, BGBl. I Nr. 44/2020, wird im Einvernehmen mit dem Vizekanzler verordnet: 

Zuschüsse zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit für standortrelevante Unternehmen 
§ 1. Die Gewährung von Zuschüssen zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit für standortrelevante 

Unternehmen durch die COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH („COFAG“) haben den 
Richtlinien gemäß Anhang zu entsprechen. 

Inkrafttreten 
§ 2. Diese Verordnung samt Anhang tritt mit dem auf die Kundmachung im Bundesgesetzblatt 

folgenden Tag in Kraft. 

Blümel 
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